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Ortsbausatzung über die Unterhaltung der Gehwege in Schwäbisch Gmünd  

Bekanntgemacht in den Amtlichen Nachrichten für den Landkreis Schwäbisch Gmünd vom 

24.06.1961 

 

Stand und Änderungen 

Aufgrund des § 123 Abs. 5 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 23.06.1960 (BGBl.I. S.341 ff) 

sowie der Art. 2 und 24 Absätze 7 und 8 der Württ. Bauordnung vom 28.07.1910 (Reg.Bl. S. 333 ff) in 

Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (Ges.Bl. S. 129 ff) 

hat der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd am 22. Juni 1961 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Träger der Unterhaltungslast 

(1) Die dem Fußgängerverkehr vorbehaltenen Flächen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 

(Gehwege) werden von der Stadt unterhalten, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. 

Staffelwege sind Gehwege. 

 

(2) Zu den Gehwegen gehören auch die Randsteine, sowie die Überfahrten über Gehwege zwischen 

dem Anliegergrundstück und dem Fahrbahnrand. 

 

§ 2 Übergangsbestimmungen: Zeitpunkt der Übernahme der Unterhaltungslast durch die Stadt 

(1) Sämtliche bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits vorhandenen Gehwege werden durch die Stadt 

auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. Die Anlieger erhalten von der Stadt eine Mitteilung, ob und 

welche Bauarbeiten zur Verkehrssicherheit der Gehwege erforderlich sind; zugleich wird ihnen für die 

Durchführung dieser Arbeiten eine Frist von sechs Monaten gesetzt. Nach fruchtlosem Ablauf dieser 

Frist kann die Stadt die erforderlichen Arbeiten auf Kosten der Anlieger durchführen oder durchführen 

lassen.  

 

(2) Meldet ein Anlieger den an sein Grundstück angrenzenden Gehweg als verkehrssicher und trifft 

seine Mitteilung zu, so erhält er eine diesbezügliche schriftliche Bestätigung der Stadt. Mit Beginn des 

auf die Zustellung dieser Bestätigung folgenden Tages geht die Unterhaltungslast des Gehweges und 

damit zugleich die Haftung für die bauliche Sicherheit des Gehweges (nicht auch die sich aus der 

Pflicht zur Reinigung und dergl. ergebende Haftung) auf die Stadt über. 

 

(3) Bis zur Übernahme der Unterhaltungslast durch die Stadt sind die Anlieger zur Unterhaltung ihrer 

Gehwege nach den §§ 8 bis 13 der Ortsbausatzung vom 17.01.1928 Teil II Anliegerleistungen der 

Stadt Schwäbisch Gmünd mit den dazu ergangenen Änderungen verpflichtet. 

 

(4) Entsprechendes gilt für Gehwege, zu deren Herstellung der Anlieger nach bisherigem Recht 

verpflichtet war, aber dieser Verpflichtung noch nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

 

§ 3 Sonderregelung für Überfahrten 

Der durch eine Überfahrt an die öffentliche Fahrbahn angeschlossene Anlieger hat der Stadt die 

Kosten aller nach ihrem Ermessen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit notwendigen Bauarbeiten 

bezüglich des Teils der Gehwegfläche, die zugleich Überfahrt ist, zu ersetzen. 

 

§ 4 Aufgrabung oder Beschädigung von Gehwegen 

(1) Wenn die Stadt bei Aufgrabungen infolge der Herstellung, Veränderung, Wiederherstellung oder 

Unterhaltung von Versorgungs- und Abwasserleitungen Gehwege instandsetzen muss, sind die 

Kosten vom öffentlichen Veranlasser zu erstatten. 
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(2) Die Kosten aus Schäden, die am Gehweg infolge der Lagerung von Baustoffen der anderer 

Gegenstände oder infolge von Bauausführungen auf den anliegenden Grundstücken entstehen, sind 

der Stadt vom Verursacher zu ersetzen. Entsprechendes gilt, wenn der Gehweg durch Transporte auf 

ihm beschädigt wird, ferner bezüglich solcher Schäden, die durch eine in der Polizeiverordnung vom 

22.12.1960/ 09.02.1961verbotenen Verwendung von Salz als Streumittel entstehen. 

 

§ 5 Anzeigepflicht der Anlieger 

Die Anlieger der an die Gehwege angrenzenden Grundstücke sind verpflichtet, der Stadt Mängel der 

vor ihren Grundstücken liegenden Gehwegteile unverzüglich anzuzeigen. 

 

§ 6 Anlieger 

Anlieger im Sinne dieser Satzung sind die Eigentümer oder die aufgrund Nießbrauchs, Erbbaurechts, 

Wohnungseigentums und dergl. dinglich zum Besitz am Grundstück Berechtigten. 

 

§ 7 Inkrafttreten 

(1) Diese Ortsbausatzung tritt am 30.06.1961 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig treten die §§ 8 bis 13 der Ortsbausatzung vom 17.01.1928 Teil II Anliegerleistungen 

der Stadt Schwäbisch Gmünd mit den dazu ergangenen Änderungen vorbehaltlich der 

Übergangsbestimmungen in § 2 dieser Satzung außer Kraft. 

 

 


